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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Kristina HOFER als Einzelrichterin über die

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Somalia, vertreten durch Deserteurs- und Flüchtlingsberatung, Schottengasse

3a/1/59, 1010 Wien, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesasylamtes vom 13.01.2012, Zl. XXXX , nach

Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:

A)

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 der Status des Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer, ein somalischer Staatsangehöriger muslimischen Glaubens, reiste illegal und

schlepperunterstützt in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 11.08.2011 einen Antrag auf

internationalen Schutz.

2. In seiner Erstbefragung am 12.08.2011 durch Organe des öGentlichen Sicherheitsdienstes gab der

Beschwerdeführer im Wesentlichen an, er stamme aus Somalia, Mogadischu, Bezirk XXXX , und er gehöre der

Volksgruppe der Bandabow an. Er habe Mogadischu am 18.08.2009 verlassen. Zum Fluchtgrund führte er aus, in

seinem Heimatland herrsche Krieg und die Lage sei sehr unsicher. Früher habe er als Autolackierer und Spengler
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gearbeitet, da aber die Lage durch den Bürgerkrieg schlecht geworden sei, habe er keine Arbeit mehr gefunden. Er

habe das Land verlassen, um seiner Familie und seiner Ehefrau zu helfen. Im Fall einer Rückkehr fürchte er um sein

Leben.

3. Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde am 15.11.2011 führte der Beschwerdeführer

zusammengefasst aus, er habe von seiner Geburt an in Mogadischu, Bezirk XXXX , gelebt und dort bis zu seiner

Ausreise gemeinsam mit seiner Mutter, seiner Ehefrau und seinen zwei Brüdern in einem Haushalt gewohnt. Sein

Vater sei bereits verstorben. Der Beschwerdeführer gehöre dem Stamm der Bandabow an, dies sei ein Unterclan der

Reer Xamar. Wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit habe er keine Probleme gehabt. Der Beschwerdeführer sei bis

2007 als Autolackierer tätig gewesen. Dann sei der Krieg ausgebrochen und er sei arbeitslos geworden.

Zu den Gründen für das Verlassen des Herkunftslandes befragt gab der Beschwerdeführer an, er sei von der Gruppe Al

Shabaab dazu aufgefordert worden, seine Arbeit aufzugeben, sich ihnen anzuschließen und am Krieg teilzunehmen.

Im Jahr 2007 seien zwei Jugendliche zu ihm in die Wohnung gekommen und hätten ihn aufgefordert, für die Al Shabaab

zu kämpfen. Er habe gesagt, dass er sich um seine Mutter kümmern müsste und nicht bereit wäre zu kämpfen.

Daraufhin seien die Jugendlichen weggegangen. Im Jahr 2009 habe ein Freund des Beschwerdeführers einen Auftrag

bekommen, ein Regierungsgebäude auszumalen. Der Beschwerdeführer und andere Jugendliche hätten dort gemalt,

zusammen seien sie etwa 17 Personen gewesen. Der Beschwerdeführer habe dort eine Woche lang gearbeitet. Am

01.08.2009 sei der Beschwerdeführer gemeinsam mit den anderen Jugendlichen auf dem Weg zu dieser Arbeit

gewesen. Dabei seien sie von Angehörigen der Al Shabaab angehalten worden. Sie hätten versucht zu Iiehen. Die

Mitglieder der Al Shabaab hätten ihnen nachgeschossen, wodurch zwei Jugendliche tödlich getroGen worden seien.

Drei seien durch die Schüsse verletzt worden. Der Beschwerdeführer sei zu seinem Onkel in den Bezirk XXXX gelaufen

und habe sich dort versteckt. Die Al Shabaab hätten den Beschwerdeführer auf seinem Handy angerufen und ihm

gedroht, dass sie ihn töten würden. Als er das seinem Onkel erzählt habe, habe ihn dieser ins Ausland geschickt. Der

Beschwerdeführer habe sich noch bis 18.08.2009 bei seinem Onkel aufgehalten, dann sei er ausgereist. Im Fall einer

Rückkehr befürchte er, von der Al Shabaab getötet zu werden, weil er sich geweigert habe, sich ihnen anzuschließen.

Die Lage habe sich nicht geändert. Auf den Vorhalt, warum er die Bedrohung durch die Al Shabaab in der

Erstbefragung nicht erwähnt habe, antwortete der Beschwerdeführer, er habe dies angegeben, diese Passage der

Niederschrift sei ihm aber damals nicht rückübersetzt worden. Auf den Vorhalt, dass die Al Shabaab aus Mogadischu

abgezogen sei und er sohin von dieser nichts zu befürchten habe, führte der Beschwerdeführer aus, die allgemeine

Lage in Somalia sei unsicher und er wolle nicht zurückkehren. Seine Ehefrau und seine Brüder seien nicht in Gefahr

gewesen, da diese sich nicht der Al Shabaab anschließen müssten.

4. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 13.01.2012 wurde der Antrag des Beschwerdeführers

auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs 1 iVm § 2 Abs 1

Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs 1 AsylG 2005 wurde dem Beschwerdeführer der Status

des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.) und ihm gemäß § 8 Abs 4 AsylG 2005 eine befristete

Aufenthaltsberechtigung bis zum 13.01.2013 erteilt (Spruchpunkt III.).

Die belangte Behörde begründete die abweisende Entscheidung im Wesentlichen damit, dass nicht festgestellt werden

habe können, dass der Beschwerdeführer einer Bedrohung durch die Al Shabaab ausgesetzt gewesen sei bzw im Falle

einer Rückkehr in das Heimatland ausgesetzt wäre. Die Ausführungen des Beschwerdeführers zu der angeblich

vorliegenden Verfolgungsgefahr seien weder bewiesen, noch belegt oder bescheinigt worden. Daher sei auf die

Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers abzustellen. Gegen die Glaubwürdigkeit seines Vorbringens spreche, dass die

Al Shabaab bei der Erstbefragung am 12.08.2011 unerwähnt geblieben sei. Als dem Beschwerdeführer am 15.11.2011

vorgehalten worden sei, dass er die Bedrohung durch die Al Shabaab in der Erstbefragung nicht erwähnt habe, habe er

angegeben, dass er dies doch getan habe. Dann sei ihm der Ausreisegrund vom 12.08.2011 vorgehalten worden und

der Beschwerdeführer habe ausgeführt, dass er diese Aussagen nicht getätigt habe. Die belangte Behörde werte dies

als reine Schutzbehauptung. Ebenso sei der Anruf der Al Shabaab auf dem Handy des Beschwerdeführers

unglaubwürdig, zumal die Jugendlichen und der Beschwerdeführer am 01.08.2009 eigentlich zufällig in das Visier der

Angehörigen der Al Shabaab geraten seien. Die belangte Behörde führte im Weiteren aus, dass selbst für den Fall, dass

die Bedrohung durch die Al Shabaab der Wahrheit entsprechen würde, angemerkt werden müsse, dass sich die Al

Shabaab Anfang August 2011 aus Mogadischu zurückgezogen habe und aufgrund der anhaltenden Hungerkatastrophe

insbesondere innerhalb des von Al Shabaab kontrollierten Gebietes eine Rückkehr nach Mogadischu nicht zu
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befürchten sei. Es könne bezüglich einer möglichen Zwangsrekrutierung durch Al Shabaab festgehalten werden, dass

dem Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr diese mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht drohe. Dass der

Beschwerdeführer einer individuellen, asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt gewesen sei bzw gegenwärtig wäre, habe

seinem Vorbringen nicht glaubhaft entnommen werden können. Schließlich wurde festgestellt, dass eine reale Gefahr

einer ernsthaften Bedrohung aufgrund der allgemein instabilen und unsicheren Lage in Somalia eine Rückverbringung

unzulässig mache.

5. Gegen Spruchpunkt I. des oben genannten Bescheides wurde mit Schriftsatz vom 30.01.2012 fristgerecht

Beschwerde erhoben. Darin wurde im Wesentlichen ausgeführt, die belangte Behörde werfe dem Beschwerdeführer

ein gesteigertes Vorbringen vor. Dem stehe gegenüber, dass der Beschwerdeführer bei der Erstbefragung am

12.08.2011 sehr wohl die Bedrohung seines Lebens durch die Al Shabaab angegeben habe, dies jedoch in der

Niederschrift nicht vermerkt worden sei. Er habe von der Verfolgung durch die Al Shabaab gesprochen, sei aber darauf

hingewiesen worden, sich kurz zu halten, da er in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt noch ausreichend Raum

für eine detaillierte Darlegung haben werde. Ebenso sei dem Beschwerdeführer die Niederschrift vom 12.08.2011 nicht

in Somali rückübersetzt worden, sodass dieser auf den Fehler hätte aufmerksam werden können. In seiner

Einvernahme am 15.11.2011 habe der Beschwerdeführer dann sehr strukturiert, detailliert und lebensnah die

Ereignisse geschildert, aus denen sich seine Gründe für das Verlassen des Herkunftslandes ergeben würden. Auch

seien die im angefochtenen Bescheid getroGenen Länderfeststellungen unvollständig. Sie würden zwar allgemeine

Aussagen über Somalia beinhalten, sich jedoch kaum mit dem Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers befassen und

seien dadurch als Begründung zur Abweisung eines Antrages auf internationalen Schutz unzureichend. Die belangte

Behörde habe es unterlassen, sich ausreichend mit der Praxis von Zwangsrekrutierungen durch die Al Shabaab und

den Konsequenzen bei Weigerung gegen diese auseinanderzusetzen. Aus diversen Berichten internationaler

Organisationen gehe deutlich hervor, dass die Al Shabaab Zwangsrekrutierungen durchführe und Männer, die sich

einer solchen widersetzen würden, einem beträchtlichen Risiko an Leib und Leben ausgesetzt seien. Außerdem gehe

aus den Berichten hervor, dass besonders Personen, denen von der Al Shabaab vorgeworden werde, für die Regierung

zu arbeiten (was auf den Beschwerdeführer zutreGe), von Folter und Ermordung bedroht seien. Auch sei nicht

nachvollziehbar, weshalb die belangte Behörde in ihrer Beweiswürdigung angeführt habe, dass eine Rückkehr der Al

Shabaab nach Mogadischu nicht zu befürchten sei, da die derzeitige Lage in Somalia und im speziellen in Mogadischu

keineswegs geklärt sei und verlässliche Prognosen über den Ausgang der Kämpfe derzeit nicht abgegeben werden

könnten. Dem Umstand Rechnung tragend, dass der Beschwerdeführer in Somalia wegen seiner politischen bzw

religiösen Überzeugung (seine Weigerung sich der Al Shabaab anzuschließen und seine Arbeit für die

Übergangsregierung zu beenden) verfolgt werde, lasse für ihn die DeMnition eines Flüchtlings im Sinne der GFK

zutreGen. Der Beschwerdeführer beantragte, eine mündliche Verhandlung durchzuführen und den angefochtenen

Bescheid, allenfalls nach Verfahrensergänzung, hinsichtlich des Spruchpunktes I. aufzuheben und dem

Beschwerdeführer Asyl zu gewähren, in eventu, den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass der

Bescheid zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an die belangte Behörde zurückverwiesen werde.

6. In einer Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 25.01.2016 wurde ausgeführt, aufgrund der Weigerung, sich

der Al Shabaab anzuschließen, werde dem Beschwerdeführer von der Gruppierung eine abweichende politische

Gesinnung unterstellt, dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass er ein Regierungsgebäude ausgemalt habe.

Dieser Umstand alleine sei ausreichend, um den Beschwerdeführer in den Augen der Al Shabaab als

Regierungskollaborateur anzusehen. Der Beschwerdeführer fürchte nach wie vor, im Fall seiner Rückkehr von

Mitgliedern der Al Shabaab erkannt und getötet zu werden. Diese Furcht sei auch wohlbegründet: Gerade bei

Rückkehrern aus dem Westen könnte Al Shabaab den Verdacht hegen, dass diese für die somalische Regierung oder

deren Alliierte spionieren. Al Shabaab sei nach wie vor in der Lage, auch in Mogadischu gezielte Attentate auszuüben.

Der somalische Staat könne keinen wirksamen Schutz vor Verfolgung bieten und dem Beschwerdeführer drohe im Fall

seiner Rückkehr asylrelevante Verfolgung aufgrund seiner, jedenfalls von seinen Gegnern unterstellten, politischen

Gesinnung. In einer weiteren Stellungnahme vom 20.05.2016 wurde darauf hingewiesen, dass Mogadischu weiterhin

keineswegs als sicher vor Al Shabaab bezeichnet werden könne, womit die Gefahr einer Verfolgung des

Beschwerdeführers durch Al Shabaab nach wie vor bestehe.



7. Am 11.02.2016 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öGentliche mündliche Verhandlung unter Beisein einer

Dolmetscherin für die Sprache Somali statt, bei welcher der Beschwerdeführer einvernommen wurde. Die belangte

Behörde blieb der Verhandlung entschuldigt fern. Der Beschwerdeführer legte keine weiteren Dokumente vor.

Im Rahmen der Befragung bestätigte der Beschwerdeführer zunächst die bisherigen Angaben zu seiner Person und

bekräftigte, bei den bisherigen Einvernahmen die Wahrheit gesagt zu haben. Die Dolmetscher habe er immer gut

verstanden. Das Protokoll der Erstbefragung sei ihm nicht rückübersetzt worden, jenes der Einvernahme vor der

belangten Behörde hingegen schon.

Weiters gab der Beschwerdeführer (BF) entscheidungswesentlich Folgendes an (VR = erkennende Richterin, RV =

Rechtsberaterin, D = Dolmetscherin) [evtl. Rechtschreib- oder Tippfehler vom Bundesverwaltungsgericht korrigiert]:

"VR: Welchem Clan gehören Sie an?

BF: Ich gehöre dem Clan der Bandabow an. Der Hauptclan ist Reer Xamar.

VR: Wurden Sie aufgrund Ihrer Clanzugehörigkeit verfolgt?

BF: Ich konkret nicht, aber unsere Stammmitglieder schon.

VR: Bitte geben Sie genau an, wo Sie in Somalia gelebt haben, mit wem und wann.

BF: Ich habe seit meiner Geburt immer in Mogadischu gelebt bis zu meiner Ausreise. Immer im Bezirk XXXX . Vor

meiner Ausreise habe ich dort mit meiner Mutter, zwei Brüdern und meiner Frau gelebt.

[...]

VR: Bleiben Sie bei Ihrem bisherigen Vorbringen?

BF: Ja.

VR: Hat sich an den Gründen Ihrer Asylantragstellung seit Erhalt des angefochtenen Bescheids etwas geändert?

BF: Es hat sich nichts geändert.

[...]

VR: Was ist mit Ihrem Vater geschehen?

BF: Er ist gestorben. Er hatte eine Erkrankung und starb dann im Jahr 2001.

VR: Was geschah mit Ihren verstorbenen Geschwistern.

BF: Zwei Brüder wurden getötet und ein Bruder starb einen natürlichen Tod.

VR: Wobei starben die getöteten Brüder?

BF: Banditen haben unser Haus angegriGen und haben meinen Bruder Aweys getötet und Said wurde bei einem

anderen Vorfall getötet. Mein Onkel mütterlicherseits schickte ihn um Medikamente für ihn zu holen. Auf dem Weg

wurde er getötet. Nur ist auf natürliche Weise gestorben.

VR: Was haben Sie in Somalia vor Ihrer Ausreise gemacht/gearbeitet?

BF: Ich habe bis 2007 als Autolackierer gearbeitet. Danach habe ich als Maler und Anstreicher gearbeitet. Ich habe

einen Auftrag vom Parlament bekommen. Ich habe gerade das Parlament gestrichen als die Al Shabaab zu mir

gekommen sind.

VR: Dann kommen wir nun zu den Gründen warum Sie Somalia verlassen haben. Es herrscht dort in vielen Regionen

Bürgerkrieg, insofern haben Sie auch subsidiären Schutz bekommen. Um Asyl zu bekommen müssen Sie noch weitere

Voraussetzungen erfüllen, um die es nun geht. Schildern Sie mir nun bitte ausführlich, warum Sie Somalia verlassen

haben?

BF: Ich hatte keine Arbeit nachdem ich aufgehört hatte, als Autolackierer zu arbeiten. Ein Freund von uns hat dann

einen Job gefunden beim Parlament. Wir haben den Job bekommen und mein Freund hat den Auftrag unterschrieben.

Wir haben dann angefangen im Parlament zu arbeiten. Wir haben die Wände innen gestrichen. Es kamen dann Al

Shabaab Leute zu uns nach Hause. Sie haben mit meiner Mutter gesprochen. Ich war nicht zu Hause. Sie sagten

meiner Mutter, sie solle mich von meiner Arbeit abhalten und ich solle aufhören im Parlament zu arbeiten. Sie



drohten, wenn ich nicht mit meiner Arbeit aufhören würde, würden sie mich töten. Als ich nach Hause zurückkam

erzählte mir meine Mutter davon. Ich sagte meiner Mutter, sie solle so etwas ignorieren, ich werde trotzdem

weiterarbeiten. Anfang August haben die Al Shabaab auf uns geschossen. Wir waren viele Männer, ich und sicher 17

weitere Personen. Ein Freund von mir wurde dabei getötet. Ich bin weggerannt zu einem Onkel väterlicherseits in XXXX

geIüchtet. Sie haben mich mit unterdrückter Rufnummer angerufen und sagten, sie werden mich Mnden, egal wo ich

bin, sie werden mich Mnden. Ich sei ein Ungläubiger und ich sei aus dem Islam ausgetreten. Jeder der für die Regierung

arbeitet und diese unterstützt gilt für die Al Shabaab als ungläubig. Sie sagten mir, dass sie mir das nie verzeihen

werden und mich nicht in Ruhe lassen werden. Ich müsse den Rest meines Lebens damit rechnen. Mein Onkel hat mir

dann geholfen. Er hat einen Schlepper für mich gefunden und die Reise mit ihm organisiert. Es war der Onkel zu dem

ich geIüchtet bin. Seitdem bin ich nicht mehr zurück in unseren Bezirk gegangen. Seit diesem Vorfall, bis zu meiner

Ausreise war ich immer in XXXX . Am 18.08.2009 habe ich Somalia mit dem Flugzeug Richtung Dubai verlassen. Dort

war ich drei Stunden im Transit, dann bin ich nach Syrien geIogen und von dort weiter illegal in die Türkei gereist. Dort

habe ich ca. 16 oder 17 Tage verbracht. Am 11.09.2009 kam ich in Griechenland an. In Griechenland verbrachte ich ca.

zwei Jahre. Am 02.08.2011 habe ich Griechenland verlassen und bin weiter illegal nach Mazedonien und Serbien

gereist. Am 11.08.2011 bin ich in Österreich mit dem Auto angekommen. Am selben Abend habe ich bei der Polizei

einen Asylantrag gestellt. Dort wurde ich auch befragt.

VR: Wie lange übten Sie Ihre Tätigkeit im Parlament als Maler aus?

BF: Ca. eine Woche, nicht lange ich habe gerade erst angefangen.

VR: Woher, meinen Sie, wussten die Al Shabaab von Ihrer Tätigkeit im Parlament?

BF: Al Shabaab leben unter dem somalischen Volk. Man kann nicht erkennen wer Al Shabaab ist. Sie wissen über alles

Bescheid. In Somalia kennen die Leute einander.

VR: Bei der Einvernahme vor dem BAA sprachen Sie immer von einem Regierungsgebäude, jetzt sprechen Sie vom

Parlament. Um welches Gebäude handelt es sich?

BF: Ich habe immer das Wort Parlament verwendet. Auf somalisch heißt das Goolaha Shacabka.

Auf Rückfrage der VR gibt die D an, dass man "Goolaha Shacabka" möglicherweise auch mit "Regierungsgebäude"

übersetzen könnte.

VR: Sagen Sie mir bitte genau, wo sich dieses Gebäude befindet.

BF: Im Bezirk Wardhigley an der Grenze zum Bezirk Hawlwadaag, befindet sich aber noch in Wardhigley.

VR: Kennen Sie noch bekannte Gebäude welche sich in der Umgebung befinden?

BF: In der Nähe befindet sich noch ein Theater, es ist nicht sehr weit entfernt. Es gibt auch noch eine Kreuzung Sayidka.

VR: Sie sagten heute, dass die Al Shabaab vorher bei Ihrer Mutter waren. Das sagten Sie in Ihren bisherigen

Einvernahmen nicht. Sie sagten, dass Sie selbst aufgefordert wurden die Arbeit niederzulegen. Wie können Sie sich das

erklären?

BF: Ich meinte den letzten, Iuchtauslösenden Vorfall. Sie kamen auch zu mir und sagten ich solle mit Al Shabaab

zusammenarbeiten.

VR: Wie oft war das zuvor und wo? Wo wurden sie von der Al Shabaab aufgesucht?

BF: Es war einmal zuvor. Es kamen zwei junge Männer zu mir und haben mich aufgefordert mit Al Shabaab zu arbeiten.

VR: Wann war das?

BF: Das war im Jahr 2009, einige Monate vor dem Vorfall mit meiner Mutter und Beginn meiner Tätigkeit im Parlament.

VR: Sind Sie sich sicher, dass es 2009 war? In den Einvernahmen sagten Sie 2007.

BF: Nein, 2007 habe ich mit meiner Tätigkeit als Autolackierer [aufgehört]. Danach war ich arbeitslos. Ich bleibe dabei,

dass das Ganze im Jahr 2009 passiert ist. Das Problem ist im Jahr 2009 passiert, dass sie zu mir gekommen sind und zu

meiner Mutter und dass ich das Land verlassen habe.

VR: Wieviel Zeit verging zwischen der persönlichen Kontaktierung und dem Besuch bei der Mutter?



BF: Ca. ein Monat, genau kann ich mich nicht erinnern. Es war, bevor ich mit der Arbeit begonnen habe.

VR: Wurden Sie noch einmal aufgefordert mit Al Shabaab zu arbeiten?

BF: Beim ersten Mal sind sie nur einmal zu mir gekommen und haben mich aufgefordert mit ihnen zu arbeiten. Später

sind sie noch einmal gekommen und waren gegen meinen Job bei der Regierung.

VR: Schildern Sie mir bitte noch einmal genau wie der Vorfall mit Al Shabaab stattgefunden hat. Wo war dieser?

BF: Die Straße auf der wir gerade waren hatte keinen Namen. Es war im Bezirk XXXX in der Nähe vom Denkmal XXXX .

Wenn man diesen Namen im Internet sucht, sieht man gleich was es ist.

VR: Wie viele Personen kamen, was passierte?

BF: Sie haben nicht mit uns gesprochen, nichts gesagt und einfach nur mit der Schießerei begonnen. Ich bin aus Angst

geIüchtet. Ich habe nicht gesehen wie viele Männer es waren. Nachdem ich die Schießerei gehört habe bin ich nur

noch geIüchtet. Als ich zu meinem Onkel gekommen bin, hat man mir gesagt, dass mein Freund Ali dabei getötet

wurde.

VR: Wie viele Personen waren es die gerade am Weg zum Job waren?

BF: Ca. 17 Personen.

VR: Gingen alle 17 Personen gemeinsam?

BF: Ja, wir wohnen alle im gleichen Bezirk und wollten zur gleichen Arbeit.

VR: Was macht Sie so sicher, dass dieser AngriG der Al Shabaab Ihnen gegolten hat, wenn diese nichts gesprochen

haben.

BF: Wir alle haben für die Regierung gearbeitet und deshalb hat Al Shabaab auf uns geschossen. Als ich zu meinem

Onkel gekommen bin, haben sie mich angerufen und mir gesagt, dass sie mich Mnden und töten werden, weil ich ein

Ungläubiger bin. Ich sei aus dem Islam ausgetreten und deshalb werden sie mich töten.

VR: Wieso kannten die Al Shabaab Ihre Telefonnummer?

BF: Sie können sie einfach Mnden, wenn sie es wollen. Im Bakaara Markt war unter Kontrolle von Al Shabaab und sie

hatten die Nummern von allen Firmen und Geschäften die dort waren.

VR: Ich verstehe nicht was Sie meinen, Sie hatten dort doch gar kein Geschäft.

BF: Ich meine damit, die Telekommunikationsfirma und dort konnten sie die Nummer von allen finden.

VR: Kann es sein, dass es sich bei den Personen von Al Shabaab um Bekannte gehandelt hat?

BF: Sie leben im Bezirk und kennen die Leute, die Leute die zu mir geschickt wurden, waren nicht aus meinem Bezirk.

Ich vermute sie wurden von Al Shabaab Mitgliedern aus meinem Bezirk geschickt, welche nicht erkannt werden

wollten.

VR: Können Sie sich erklären, woher die Al Shabaab wussten wo Ihre Mutter lebte.

BF: Ich glaube, dass es die Al Shabaab Mitglieder aus unserem Bezirk alles verraten haben. Es gibt viele Al Shabaab

Mitglieder die unter uns wohnen und leben. Vor kurzem gab es einen Anschlag gegen ein Flugzeug. Die Personen die

dies getan haben waren Mitarbeiter des Flughafens.

RV: Somalische Männer und Jugendliche mit oder auch ohne Arbeit werden immer von Al Shabaab aufgefordert zur

Unterstützung von Al Shabaab. Al Shabaab ist nicht wie IS. Man kann die Mitglieder von Al Shabaab nicht erkennen. Sie

sind in der Gesellschaft integriert und haben viele Augen, damit meine ich, dass sie viele Helfer haben, ohne WaGen zu

tragen. Sie sind im Volk. Daher ist es klar, dass sie wissen, wo er wohnt und was er arbeitet. Sie haben viele Augen in

der somalischen Gesellschaft. Es ist nicht der IS. Seine Asylgründe sind die Schießerei, der Besuch bei der Mutter und

der anonyme Telefonanruf. Dies habe ihn zur Flucht bewegt.

VR: Können Sie mir erklären, warum Sie bei der Einvernahme vor dem BAA andere Angaben zu Toten und Verletzten

gemacht haben. Sie haben heute von einem Toten gesprochen und damals von zwei Getöteten und drei Verletzten.

Können Sie mir diesen Widerspruch erklären?



BF: Es stimmt, was ich bei der Einvernahme vor dem BAA gesagt habe. Heute habe ich über die wichtigste Person,

nämlich meinen Freund, gesprochen.

VR: Woher haben Sie erfahren wie viele Tote und Verletzte es gab?

BF: Alle denen etwas passiert ist, sind Männer aus unserem Bezirk gewesen. Meine Mutter ist nach XXXX gekommen

und erzählte es mir.

VR: Wissen Sie wie es den anderen Überlebenden ergangen ist?

BF: Ich weiß nicht, was mit den anderen passiert ist. Man hat mir nichts über diese erzählt.

VR: Wurden Sie in der Zeit in der Sie bei Ihrem Onkel waren noch einmal von Al Shabaab aufgesucht oder kontaktiert?

BF: Nein, sie haben mich nicht bei meiner Mutter aufgesucht. Sie haben mich telefonisch kontaktiert. Der Bezirk XXXX

war unter der Kontrolle der Regierung. Dort konnten sie nicht eindringen.

VR: Sie wären dann aber in XXXX sicher gewesen.

BF: Ich war die ganze Zeit im Haus, konnte nicht hinausgehen. Es war ein kleines Gebiet und sie hätten jederzeit

jemanden schicken können, der mich hätte töten sollen. Sie haben immer wieder Anschläge verübt, sogar den beim

Präsidentenpalast. In XXXX könnten sie mich auch töten.

VR: Sie sagten aber vorher, dass Al Shabaab nicht in XXXX eindringen konnte.

BF: Ich meinte damit, dass sie nicht gewaltsam und deutlich eindringen konnten. Aber heimlich könnten sie jemanden

schicken.

VR: Für den Asyltitel ist es nötig, dass eine Verfolgungsgefahr heute aktuell ist. Warum glauben Sie daher, wären Sie

jetzt noch in Somalia gefährdet?

BF: Die Gefahr besteht noch immer. Vor ca. einem Monat sind Al Shabaab in den Bezirk Asiis, Unterbezirk Lido

gegangen, dort am Strand gibt es Bars. Sie haben dort unschuldige Personen, darunter eine schwangere Frau getötet.

Bei diesem Vorfall wurde auch ein Freund meines Bruders getötet. Wenn Al Shabaab eine Person als Ungläubiger

bezeichnen, dann werden sie diese Person sicher töten, wenn sie diese finden.

VR: Warum glauben Sie, stehen Sie konkret noch im Fokus der Al Shabaab?

BF: Weil ich einmal ihren Befehlen nicht gefolgt bin und mich geweigert habe. Wenn jemand so etwas einmal tut, dann

wird er von Al Shabaab verfolgt.

VR: Sie hätten doch auch in der Zeit in XXXX gefunden werden können. Woraus schließen Sie, dass Sie heute noch

erkannt werden könnten.

BF: Al Shabaab tragen keine eigene Uniform, damit man sie erkennen könnte. Sie leben unter dem Volk und die Leute

die mich damals ausspioniert haben, sind ja noch dort. So wie sie mich damals gefunden haben, werden sie mich auch

heute finden.

VR: Sie üben Ihre damalige Tätigkeit nicht mehr aus. Worin sehen Sie jetzt die Gefahr?

RV: Wenn jemand einmal als Ungläubiger bezeichnet wird, dann ist er dies sein Leben lang. Diese Gefahr ist nicht nur

von den Al Shabaab vorhanden auch von anderen radikalen Islamisten.

BF: Wenn sie einmal jemanden als Ungläubigen vormerken, dann gilt das für sie für immer. Sie haben ja gesagt, sie

werden mich nie in Ruhe lassen, egal wo ich mich beMnde. Wenn sie einmal ein "Fatwa" (Urteil nach islamischen

Vorschriften von einem Mullah) gesprochen haben, dann ist dies für die Ewigkeit gültig.

VR: Warum wurden Sie dann nicht gleich gefunden?

BF: Sie haben mich zuerst vorgewarnt, sie haben mit meiner Mutter gesprochen, später war dieser AngriG als ich mit

den Männern auf der Straße war. Das ist in Somalia so üblich bei Al Shabaab, zuerst wird gewarnt und dann folgt das

Urteil.

VR: Ich meinte die Zeit in der Sie bei Ihrem Onkel waren. Warum meinen Sie wurde in dieser Zeit das Urteil nicht

ausgeführt?



BF: Ich bin immer im Haus geblieben und nicht hinausgegangen. Wenn ich noch länger in Somalia geblieben wäre,

hätten sie mich gefunden und getötet.

VR: Wissen Sie, ob Al Shabaab danach nochmals an Ihre Familie herangetreten sind?

BF: Danach nicht, wenn ich jetzt zurück nach Somalia kehre und zurück zu meiner Familie gehe, werden sie merken,

dass ich dort bin, weil sie wissen, wo meine Familie lebt.

VR: Wie oft wurden Sie nach dem Vorfall noch telefonisch kontaktiert?

BF: Ein Mal. Sie sagten mir, dass ich es dieses Mal noch geschaGt habe zu Iüchten, beim nächsten Mal würde ich es

nicht mehr schaffen.

VR: Was berichtet Ihre Mutter oder Familie über die Zustände in Somalia?

BF: Sie sagte mir, dass Somalia immer noch nicht sicher ist und dass das, was man in den Medien sieht, nicht ganz

stimmt. Sie sagten, dass es relativ sicherer ist als früher, aber die Ängste und die Gefahren sind immer noch sehr groß.

[...]"

8. Mit Schreiben vom 12.12.2017 beantragte der Beschwerdeführer letztmalig die Verlängerung der befristeten

Aufenthaltsberechtigung. Mit Bescheid der belangten Behörde vom 04.01.2018 wurde dem Beschwerdeführer die

befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 13.01.2020 gewährt.

9. Mit Schreiben vom 06.02.2018, zugestellt am 09.02.2018, wurden dem Beschwerdeführer vom

Bundesverwaltungsgericht aktuelle Länderinformationen zu Somalia übermittelt und ihm wurde die Möglichkeit zur

Stellungnahme eingeräumt. Eine Stellungnahme wurde nicht erstattet.

10. Im Strafregisterauszug der Republik Österreich vom 27.04.2018 - geführt von der Landespolizeidirektion Wien -

scheint keine Verurteilung auf.

11. Am 27.04.2018 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine weitere öGentliche mündliche Verhandlung unter

Beisein einer Dolmetscherin für die Sprache Somali statt, bei welcher der Beschwerdeführer einvernommen wurde.

Die belangte Behörde blieb der Verhandlung unentschuldigt fern. Der Beschwerdeführer legte keine weiteren

Dokumente vor.

Im Rahmen der Befragung bestätigte der Beschwerdeführer zunächst kurz die bisherigen Angaben zu seiner Person.

Weiters gab der Beschwerdeführer (BF) entscheidungswesentlich Folgendes an (RI = erkennende Richterin, RV =

Rechtsberater) [evtl. Rechtschreib- oder Tippfehler vom Bundesverwaltungsgericht korrigiert]:

"RI: Vor dem Bundesverwaltungsgericht hat bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden, in welcher Sie zu den

Gründen, warum Sie Ihren Herkunftsstaat verlassen haben bzw. warum Sie nicht mehr in Ihren Herkunftsstaat

zurückkehren können (Fluchtgründe), einvernommen wurden. Können Sie sich noch an Ihre damaligen Angaben

erinnern und wenn ja, halten Sie diese Angaben vollinhaltlich und unverändert aufrecht?

BF: Ja. Ich halte es aufrecht und ich habe die Wahrheit gesagt.

RI: Hat sich an den Gründen Ihrer Asylantragstellung seit der letzten mündlichen Verhandlung etwas geändert? (§ 20

BFA-VG - Neuerungsverbot)

BF: Es hat sich nichts geändert.

RI: Wie oft wurden Sie direkt von den Al Shabaab kontaktiert bzw. bedroht?

BF: Als ich den Bezirk XXXX verlassen habe und nach XXXX gekommen bin, haben sie mich telefonisch kontaktiert und

die Al Shabaab haben gedroht, sie werden mich nicht in Ruhe lassen, egal, wohin ich gehe.

RI: Wie oft sind Sie angerufen worden?

BF: Einmal. Telefonisch haben sie mich einmal kontaktiert. Davor haben sie mit meiner Mutter gesprochen und sagten,

wenn ich nicht mit meiner Arbeit im Parlament aufhöre, werden sie mich töten. Das haben sie meiner Mutter gesagt.

Ich habe das aber ignoriert. Ich habe es nicht ernst genommen. Dann war diese Falle, die sie uns gestellt haben. Sie

https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/20


haben sich auf der Straße versteckt und dann, wie ich vorbeigehen wollte, haben sie auf uns geschossen. Wir waren 17

Personen. Zwei Personen sind gestorben, drei sind dabei verletzt worden. Eine der zwei getöteten Personen war mein

Freund.

RI: Wie hat der Freund geheißen?

BF: Ali Mohamed, aber sein Spitzname ist XXXX .

RI: Sind Sie nach diesem Überfall nochmals nach Hause gegangen?

BF: Nein. Nicht mehr. Ich bin dann direkt nach XXXX gegangen. Danach bin ich nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Ich bin zu meinem Onkel väterlicherseits gegangen.

RI: Können Sie sich erinnern, wann dieser Vorfall stattgefunden hat?

BF: Am 01.08.2009.

RI: Wie lange hat es gedauert, bis Sie aus Somalia geflüchtet sind? Wie viel Zeit ist nach dem Vorfall vergangen?

BF: Am 18.08.2009 habe ich dann Somalia verlassen.

RI: Hat es davor auch noch einen Kontakt mit den Al Shabaab gegeben, vor diesem Überfall und der Kontaktaufnahme

mit Ihrer Mutter?

BF: Nein. Davor nicht. Al Shabaab war aber dort in Somalia. Sie haben versucht, die Menschen zu manipulieren und sie

für ihre Gruppe zu rekrutieren. Dieser Kontakt war mit meiner Mutter, nicht mit mir.

RI: Sie haben bei der Einvernahme vor dem BFA und auch in der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG ausgesagt,

dass Sie davor auch einmal unmittelbar angesprochen wurden.

BF: Das ist, was ich damit gemeint habe, als ich über die Manipulation von Al Shabaab gesprochen habe. Es war nicht

wegen meiner Arbeit, das war der allgemeine Versuch, zu manipulieren.

RI: Und da sind Sie persönlich angesprochen worden?

BF: Ja. Sie versuchen, die Menschen zu manipulieren und entweder man macht mit, oder man sagt nein. Aber wenn

man beginnt, mit der Regierung zu arbeiten, dann wird man persönlich bedroht.

RI: Weil Sie sagen, Sie sind persönlich davor angesprochen worden. Was hat man da genau von Ihnen gewollt? Was hat

man zu Ihnen gesagt?

BF: Sie wollten mich manipulieren für ihre Gruppe. Sie wollten, dass man sich ihnen anschließt und macht, was sie

wollen. Kämpfer werden oder etwas anderes.

RI: Haben Sie sich da geweigert, sich der Gruppe anzuschließen? Was haben Sie darauf gesagt?

BF: Ich habe mich geweigert und gesagt, dass ich das nicht will und dass meine Familie es nicht will. Es wurden bereits

zwei Geschwister getötet, ein Halbbruder und ein Bruder.

RI: Diese wurden durch Al Shabaab getötet, oder ist das nicht bekannt?

BF: Also ein Bruder wurde im Jahr 1991 getötet von einem Banditen. Es war 1991, mein Onkel mütterlicherseits hat ihn

zur Apotheke geschickt, um Tabletten zu kaufen. Er hat 1500 Somalische Schilling mitgehabt. Weil er das Geld dieser

kriminellen Person nicht geben wollte, hat man ihn getötet. Der andere Bruder wurde von Clanmilizen und Banditen

getötet. Die sind zum Haus der Nachbarn gekommen und sie wollten die Leute überfallen. Er ist gegangen, um den

Nachbarn zu helfen. Dann wurde er getötet.

RI: Aber es hat sich dabei nicht wissentlich um Al Shabaab gehandelt?

BF: Nein. Es gab damals keine Al Shabaab. Ein Bruder wurde 1991 getötet, der andere 1992.

RI: Die Al Shabaab hat Ihre Weigerung, sich nicht anzuschließen, akzeptiert?

BF: Ja. Damals haben sie die Leute nicht gezwungen. Sie sind danach gegangen.

RI: Wann war das, als man Sie für die Al Shabaab rekrutieren wollte?

BF: Genau kann ich mich nicht erinnern.



RI: Vielleicht ein Jahr?

BF: Ich kann mich nicht erinnern. Es war damals, als sie die Kontrolle über Mogadischu hatten. An genaue Daten kann

ich mich nicht erinnern.

RI: Wissen Sie, ob das zeitlich viel früher war zu dem Vorfall, wo Sie überfallen wurden?

BF: Ich kann mich nicht genau erinnern. Sie haben ja gesagt, wenn ich mich nicht erinnern kann, soll ich das sagen. Es

ist lange Zeit her, vielleicht ein Jahr vor diesem Überfall, oder länger. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr genau.

RI: Sie haben erwähnt, dass 2 Brüder getötet wurden. Sie haben aber auch einen dritten Bruder, der verstorben ist.

Stimmt das?

BF: Ja. Inzwischen ist ein vierter Bruder auch gestorben. Am 11.10.2017 ist der Vierte gestorben.

RI: Ist das ein leiblicher Bruder oder ein Halbbruder?

BF: Ein leiblicher Bruder.

RI: Wie heißt er und wodurch ist er gestorben?

BF: Sein Name ist Mustaf. Meine Mutter nennt ihn Mustafa.

RI: Wie ist er ums Leben gekommen?

BF: Er ist an Krebs gestorben.

RI: Und der dritte Bruder, den Sie damals erwähnt haben?

BF: Er hat für eine Firma gearbeitet und eine Metallstange ist auf ihn gefallen. Er ist durch einen Arbeitsunfall ums

Leben gekommen.

RI: Welche Tätigkeit haben Sie beim Parlament damals ausgeführt?

BF: Ich habe als Maler und Anstreicher gearbeitet.

RI: Wie lange haben Sie das gemacht, bis es zu dem Überfall gekommen ist?

BF: Genau kann ich mich nicht erinnern. Es waren 15 Tage bis ein Monat. Mein Freund Ali hat diesen Job für mich

gefunden. Im Jahr 2009 habe ich mit der Arbeit begonnen. Von 2007 bis 2009 war ich arbeitslos.

RI: Wissen Sie, wurden Sie von der Al Shabaab namentlich registriert?

BF: Sie haben es mir nicht gesagt. Aber es gab eine Fatwa (D: Religiöse Entscheidung) gegen mich.

RI: Wieso wussten Sie davon?

BF: Dass sie mich töten werden.

RI wiederholt die Frage.

BF: Als sie mich telefonisch kontaktiert haben, haben sie mir das mitgeteilt.

RI: Kann eine derartige Entscheidung (Fatwa) in Abwesenheit getroffen werden?

BF: Ja, das kann sie. Ich war damals in Somalia.

RI: Ist Ihnen bekannt, was mit den anderen Männern passiert ist, die damals von den Al Shabaab angegriffen wurden?

BF: Ich weiß nicht, was mit den anderen passiert ist. Wir waren nur Arbeitskollegen. Sonst haben sie im selben Bezirk

gewohnt. Wir hatten uns nicht gekannt. Ich kannte nur meinen Freund, XXXX .

RI: Wo befinden sich/leben Ihre Familienangehörigen derzeit?

BF: Meine Frau ist in Ägypten. Meine Mutter im Jemen. Dort wurde sie zur Behandlung hingebracht. Eine leibliche

Schwester lebt noch in XXXX . Zwei Halbschwestern leben in XXXX . In Saudi Arabien gibt es eine leibliche Schwester

und eine Halbschwester. Im Jemen gibt es einen Halbbruder und einen leiblichen Bruder und eine leibliche Schwester.

RI: Wissen Sie, wann die Brüder Somalia verlassen haben?

BF: Abu Bakar hat Somalia gleich verlassen, als Said getötet wurde. 1991. Seitdem ist er nicht mehr nach Somalia

zurückgekehrt.



RI: Abu Bakar ist ein Halbbruder, oder?

BF: Ja.

RI: Und der eine, der jetzt auch im Jemen lebt. Wann hat er Somalia verlassen?

BF: 2004. Er und die Schwester, die im Jemen ist, sind beide gemeinsam 2004 ausgereist.

RI: Haben Sie zu Ihren Familienangehörigen noch Kontakt? Wenn ja, mit wem und wie häufig?

BF: Ja, mit allen.

RI: Als Sie 2009 Somalia verlassen haben, gab es da noch Familienangehörige, über die genannten hinaus, die noch in

Somalia gelebt haben?

BF: Meine Mutter, meine Geschwister. Ein Bruder und eine Schwester und zwei Halbschwestern. Das ist der zuletzt

verstorbene Bruder.

RI: Sie haben vor dem BAA gesagt, dass Sie zu den Angehörigen in der Heimat keinen Kontakt haben. Können Sie sich

das erklären?

BF: Damals habe ich keinen Kontakt mit der Familie gehabt. Aber jetzt schon. Jetzt gibt es Facebook und jeder hat ein

Telefon. Früher haben aber nicht alle ein eigenes Telefon gehabt.

RI: Seit wann lebt Ihre Mutter im Jemen?

BF: Nachdem mein Bruder gestorben ist, waren keine männlichen Verwandten mehr in Mogadischu. Sie ging auch,

damit sie im Jemen behandelt wird.

RI: Wogegen muss sie behandelt werden?

BF: Herzschmerzen, Krebs, Bluthochdruck.

RI: Das heißt, sie ist 2017 ausgereist?

BF: Ja. Nach dem Tod meines Bruders.

RI: Ist Ihnen bekannt, ob Ihre Familie nach Ihrer Ausreise im Jahr 2009 jemals wieder durch die Al Shabaab kontaktiert

oder bedroht wurde?

BF: Nein. Ich wurde bedroht. Al Shabaab hat nach mir gesucht. Nachdem ich weg war, haben sie die Familie nicht mehr

belästigt.

RI: Was befürchten Sie konkret für sich im Falle einer eventuellen Rückkehr nach Somalia? Wovor haben Sie im Falle

einer potentiellen Rückkehr nach Somalia Angst?

BF: Das Problem, das zur Flucht geführt hat, besteht noch immer. Als Rückkehrer von Europa wird es noch viel

schwieriger. Man hat bereits damals eine Fatwa beschlossen gegen mich. Es gibt Rückkehrer von Europa, die nach

Somalia gegangen sind und dort dann getötet worden sind.

RI: Aus welchem Grund sollte man Sie heute noch nach neun Jahren suchen? Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte

oder konkreten Hinweise, dass weiterhin ausgerechnet und konkret an Ihrer Person Interesse besteht?

BF: Ich habe Angst davor, zurückzukehren, weil Al Shabaab noch immer dort sind. Wenn sie einmal eine Fatwa

beschließen, werden sie nicht ihre Entscheidung ändern. Sie werden es machen. Ich habe Angst um mein Leben. Sonst

hätte ich Somalia nicht verlassen.

RI: Wie würde Sie die Al Shabaab wieder erkennen bzw. finden?

BF: Viele junge Männer aus unserem Bezirk haben sich der Al Shabaab angeschlossen. Die Einwohner im Bezirk kennen

einander in Somalia. Diese werden erkennen, dass ich zurück bin. Man weiß nicht, wer mit der Al Shabaab ist und wer

nicht.

RI: Sie wurden das auch schon von der belangten Behörde gefragt: Es würde mich auch interessieren, ob Sie eine

Erklärung dafür haben, dass Sie bei der Erstbefragung diese Bedrohung durch die Al Shabaab nicht erwähnt haben.

BF: Nach meinen Fluchtgründen wurde ich damals nicht genauer gefragt. Ich wurde nach meinem Fluchtweg und den

Kosten gefragt. Ich habe gesagt, dass ich wegen Al Shabaab geIüchtet bin. Ich habe eine Kopie von zwei



Niederschriften bekommen. Von der mündlichen Verhandlung und vom Burgenland. Aber von der Erstbefragung habe

ich keine Kopie bekommen. Am meisten hat man mich nach meinem Fluchtweg und den Kosten gefragt. Nach meinen

Fluchtgründen wurde ich nicht genau gefragt.

RI: Haben Sie jemals das Protokoll gesehen von der Erstbefragung?

RV: Nein.

Vorlage der Niederschrift der Erstbefragung zur Einsicht an den BF und RV (und Gelegenheit zur Stellungnahme). D

übersetzt dem BF Punkt 11 der Niederschrift zur Erstbefragung.

RI: Wollen Sie etwas dazu sagen?

BF: Ich habe das nicht so gesagt. Ich habe gesagt, dass ich wegen Al Shabaab geIüchtet bin. Ich wurde im Burgenland

auch danach gefragt und habe das dann so gesagt. Dann wurde ich gefragt, ob der D das so geschrieben hat. Da habe

ich gesagt, das kann sein, aber ich habe es nicht so gesagt.

RI: Wurden Sie, abgesehen von den Vorfällen, die Sie erzählt haben, jemals in Somalia von irgendjemandem persönlich

bedroht oder auf sonstige Weise verfolgt?

BF: Nein.

RI: Wurden Sie jemals aufgrund Ihrer Clanzugehörigkeit verfolgt?

BF: Nein. Es hat andere Clanangehörige meines Clans getroffen, aber mich persönlich noch nicht.

[...]

RV: Vorgelegt wird: Asylum Research Consultancy. Diesem Bericht ist zu entnehmen, dass Al Shabaab seit Ende 2016

Kämpfer in Mogadischu zusammengezogen hat, um sie vor DrohnenangriGen zu schützen und den Fokus auf

komplexe AngriGe sowie gezielte Attacken verlegt hat, welche sich auch gegen niederrangiges Personal richtet,

welches der Regierung nahe zu stehen scheint. Die zumindest verdeckte Präsenz der Al Shabaab in Mogadischu ergibt

sich auch im LIB. Für Personen im Fokus der Al Shabaab gibt es in Mogadischu auch keinen staatlichen Schutz.

Rückkehrer stehen besonders im Fokus, werden von Al Shabaab mit Leichtigkeit identiMziert und ihr Hintergrund und

die persönliche Geschichte überprüft. Daraus ergibt sich, dass die Rückkehr des BF auch nach 9 Jahren den Al Shabaab

jedenfalls bekannt werden würde und die Furcht vor Verfolgung somit auch aktuell ist."

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen (Sachverhalt):

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers und seinen Fluchtgründen:

Aufgrund des Antrages auf internationalen Schutz vom 11.08.2011, der Einvernahmen des Beschwerdeführers durch

Organe des öGentlichen Sicherheitsdienstes und durch die belangte Behörde, der Beschwerde vom 30.01.2012 gegen

den Bescheid der belangten Behörde vom 13.01.2012, der Einsichtnahme in den bezughabenden Verwaltungsakt, der

Einsichtnahmen in das zentrale Melderegister, in das Grundversorgungs-Informationssystem, in das Strafregister, die

vom Beschwerdeführer vorgelegten Dokumente sowie auf Grundlage der vor dem Bundesverwaltungsgericht

durchgeführten mündlichen Verhandlung werden die folgenden Feststellungen getroGen und der Entscheidung

zugrunde gelegt:

Der Beschwerdeführer führt den im Spruch genannten Namen. Er ist Staatsangehöriger von Somalia, gehört dem Clan

der Reer Xamar und dem Subclan der Bandabow an und bekennt sich zum muslimischen Glauben. Er wurde am XXXX

in Mogadischu im Bezirk XXXX geboren und hat auch dort gelebt. Die Muttersprache des Beschwerdeführers ist

Somali. Der Beschwerdeführer ist verheiratet. Bis kurz vor seiner Ausreise aus Somalia lebte er gemeinsam mit seiner

Mutter, seiner Ehefrau und seinen Brüdern. Der Vater des Beschwerdeführers sowie vier seiner Brüder sind

verstorben, wobei zwei dieser Brüder gewaltsam getötet wurden. Der Beschwerdeführer hat noch einen Bruder und

einen Halbbruder sowie drei Schwestern und drei Halbschwestern. Der Beschwerdeführer besuchte in Somalia vier

Jahre lang die Schule und war danach bis 2007 als Autolackierer tätig. Von 2007 bis 2009 war er arbeitslos. In

Mogadischu, Somalia, beMnden sich derzeit noch eine Schwester und zwei Halbschwestern des Beschwerdeführers.

Die weiteren Angehörigen leben im Ausland. Der Beschwerdeführer hat zu seinen Familienmitgliedern regelmäßigen

Kontakt.



Der Beschwerdeführer wurde einmal von zwei jungen Männern zu Hause aufgesucht und dazu aufgefordert, sich der

Al Shabaab-Miliz anzuschließen, was der Beschwerdeführer allerdings ablehnte. Nicht festgestellt werden kann, zu

welchem Zeitpunkt sich dieser Vorfall ereignet hat.

Im Jahr 2009 bekam der Beschwerdeführer durch einen Freund eine Anstellung als Maler und Anstreicher im

Parlamentsgebäude. Diese Tätigkeit übte er gemeinsam mit mehreren jungen Männern aus dem Bezirk des

Beschwerdeführers, die er jedoch - mit Ausnahme seines Freundes - nicht näher kannte, aus. Als der

Beschwerdeführer bereits als Maler tätig war, kamen Angehörige der Al Shabaab in seiner Abwesenheit zu ihm nach

Hause und forderten seine dort anwesende Mutter auf, der Beschwerdeführer solle mit seiner Arbeit im

Parlamentsgebäude aufhören, sonst würden sie ihn töten. Die Mutter erzählte dem Beschwerdeführer von dem

Vorfall. Der Beschwerdeführer nahm diese Drohung aber nicht ernst und setzte seine Tätigkeit fort. Am 01.08.2009

befand sich der Beschwerdeführer mit den anderen jungen Männern auf dem Weg zur genannten Arbeit, als sie von

Angehörigen der Al Shabaab angegriffen und beschossen wurden. Zwei der Männer wurden durch die Schüsse getötet,

darunter der Freund des Beschwerdeführers. Drei weitere Personen wurden verletzt. Der Beschwerdeführer Iüchtete

zu seinem Onkel väterlicherseits in den Bezirk XXXX , wo er sich bis zu seiner Ausreise versteckt hielt. Während seines

Aufenthaltes bei seinem Onkel wurde der Beschwerdeführer auf seinem Handy von Mitgliedern der Al Shabaab

angerufen und mit dem Tod bedroht. Weiters wurde ihm mitgeteilt, dass ein Urteil (vom Beschwerdeführer als "Fatwa"

bezeichnet) gegen ihn erlassen worden sei. Der Beschwerdeführer erzählte seinem Onkel von der Todesdrohung,

woraufhin der Onkel für den Beschwerdeführer die Flucht organisierte. Der Beschwerdeführer verließ Somalia am

18.08.2009. Während der Flucht verbrachte er zwei Jahre in Griechenland.

Festgestellt wird, dass der Beschwerdeführer in Somalia von Al Shabaab als eine Person angesehen wird, die eine

Tätigkeit für die Regierung ausgeübt hat und sich geweigert hat, diese aufzugeben. Für den Fall seiner Rückkehr nach

Somalia fürchtet der Beschwerdeführer, wiedererkannt und von Mitgliedern der Al Shabaab-Miliz verfolgt zu werden

und einer Bestrafung von erheblicher Intensität bis hin zur Tötung ausgesetzt zu sein, da er der AuGorderung der Al

Shabaab, seine Arbeit als Maler im Parlamentsgebäude aufzugeben, nicht nachgekommen ist und in deren Augen ein

Ungläubiger ist.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafrechtlich unbescholten. Er lebt als subsidiär Schutzberechtigter auf Basis

einer befristeten Aufenthaltsberechtigung in Österreich.

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Somalia:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Somalia (12.01.2018;

Auszüge)

1. Politische Lage

Das Gebiet von Somalia ist de facto in drei unterschiedliche administrative Einheiten unterteilt: a) Somaliland, ein 1991

selbstausgerufener unabhängiger Staat, der von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wird; b) Puntland,

ein 1998 selbstausgerufener autonomer Teilstaat Somalias; c) das Gebiet südlich von Puntland, das Süd-

/Zentralsomalia genannt wird (EASO 8.2014). Im Hinblick auf fast alle asylrelevanten Tatsachen ist Somalia in diesen

drei Teilen zu betrachten (AA 1.1.2017).

Im Jahr 1988 brach in Somalia ein Bürgerkrieg aus, der im Jahr 1991 im Sturz von Diktator Siyad Barre resultierte.

Danach folgten Kämpfe zwischen unterschiedlichen Clans, Interventionen der UN sowie mehrere Friedenskonferenzen

(EASO 8.2014). Seit Jahrzehnten gibt es keine allgemeinen Wahlen auf kommunaler, regionaler oder zentralstaatlicher

Ebene. Politische Ämter wurden seit dem Sturz Siad Barres 1991 entweder erkämpft oder unter Ägide der

internationalen Gemeinschaft, hilfsweise unter Einbeziehung nicht demokratisch legitimierter traditioneller Strukturen

(v.a. Clan-Strukturen) vergeben (AA 1.1.2017).

Im August 2012 endete die Periode der Übergangsregierung (BS 2016). Seit damals gibt es eine politische Entwicklung,

die den Beginn einer Befriedung und Stabilisierung sowie eines Wiederaufbaus staatlicher Strukturen markiert. Am

1.8.2012 wurde in Mogadischu eine vorläuMge Verfassung angenommen. Seitdem ist die Staatsbildung kontinuierlich

vorangeschritten. Das im Dezember 2016 gewählte Parlament stellt dabei auch einen deutlichen demokratischen

Fortschritt gegenüber dem 2012 gewählten Parlament dar. Während 2012 135 Clanälteste die Zusammensetzung



bestimmten (AA 4.2017a; vgl UNSC 5.9.2017), waren es 2016 über 14.000 Clan-Repräsentanten (UNHRC 6.9.2017) bzw

13.000. Während die 54 Mitglieder des Oberhauses von den Parlamenten der Bundesstaaten gewählt wurden, wählten

die o.g. Clan-Repräsentanten die 275 auf Clan-Basis ausgewählten Abgeordneten des Unterhauses (UNSC 9.5.2017).

Auch wenn es sich um keine allgemeine Wahl gehandelt hat, ist diese Wahl im Vergleich zu vorangegangenen Wahlen

ein Fortschritt gewesen (DW 10.2.2017). Allerdings war auch dieser Wahlprozess problematisch, es gibt zahlreiche

Vorwürfe von Stimmenkauf und Korruption (SEMG 8.11.2017). Im Februar 2017 wählte das neue

Zweikammerparlament Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmaajo" zum Präsidenten; im März bestätigte es Hassan Ali

Kheyre als Premierminister (AA 4.2017a; vgl UNSC 5.9.2017, SEMG 8.11.2017). Das Parlament bestätigte am 29.3.2017

dessen 69-köpfiges Kabinett (UNSC 9.5.2017).

Die Macht wurde friedlich und reibungslos an die neue Regierung übergeben (WB 18.7.2017). Somalia hat den Zustand

eines failed state überwunden, bleibt

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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